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Leitfragen zur Anhörung am 3. März 2008  
zum Thema „Änderung des Stammzellgesetzes“ 

 
 

1) Welche neuen ethischen, rechtlichen oder wissenschaftlichen Aspekte haben sich 
seit 2002 ergeben, die eine Änderung des Stammzellgesetzes begründen?  

2) Wie bewerten Sie die vorliegenden Gesetzentwürfe und Anträge zur Änderung bzw. 
Beibehaltung des Stichtages insbesondere im Hinblick auf die Grundintention des 
Stammzellgesetzes?  

3) Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung im Stammzellgesetz mit Blick auf 
das Grundgesetz: Schafft die aktuelle Regelung heute wie 2002 einen 
verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen den verschiedenen zu schützenden 
Grundrechtspositionen (Menschenwürde, Recht auf Leben, Forschungsfreiheit)? 
Inwiefern würde sich dieser Ausgleich durch eine Änderung des Stichtages 
verändern?  

4) Hat sich und falls ja, in welchen Punkten, seit der Anhörung von Sachverständigen im 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vom 9. Mai 2007 
die wissenschaftliche, ethische und gesellschaftliche Debatte über die 
Stammzellforschung verändert und wie ist dieser Wandel gegebenenfalls zu 
bewerten?  

5) Welche neueren Forschungsergebnisse (Stichwort: Reprogrammierung / iPS-Zellen) 
machen die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen verzichtbar? 

6) In welchem Umfang kann mit den in Deutschland zugelassenen embryonalen 
Stammzellen Grundlagenforschung betrieben werden?  

7) Sind die nach 2002 entwickelten neuen embryonalen Stammzellen für den 
therapeutischen Einsatz bei Menschen geeignet? Kann davon ausgegangen werden, 
dass sich diese embryonalen Stammzellen genau wie die vor 2002 entwickelten 
Stammzellen epigenetisch/genetisch verändern – und, falls ja, in welchem Zeitraum 
wird dies geschehen? Inwiefern wirken sich die veränderten Kulturbedingungen auf 
die Stabilität der neueren Stammzelllinien aus? Wie hoch schätzen Sie die Zahl der 
unter standardisierten Bedingungen und frei von tierischen Zellen und Seren 
(xenobiotic-free) kultivierten humanen embryonalen Stammzelllinien, die vor dem 1. 
Mai 2007 gewonnen wurden und zugleich seitens ihrer Hersteller für den Bezug 
bereit stehen? 

8) Entsprechen aus Ihrer Sicht neuere Forschungsziele der embryonalen 
Stammzellforschung – z.B. toxische Prüfung von Medikamenten – der Intention des 
Stammzellgesetzes hinsichtlich der Alternativlosigkeit und der Hochrangigkeit des 
Forschungszieles gegenüber dem Embryonenschutz? 

9) Inwieweit halten sie die embryonale Stammzellforschung, insbesondere mit neueren 
Stammzellen, als vergleichende Forschung für alternative Methoden der 
Stammzellforschung für notwendig, z.B. hinsichtlich der Frage, ob die Eigenschaften 
von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) denen von humanen 
embryonalen Stammzellen entsprechen? Welche Erkenntnisse sind hierbei von 
besonderer Bedeutung?  

10) Welches sind aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Ergebnisse der embryonalen 
Stammzellforschung, die für die Nutzbarmachung adulter Stammzellen in heutigen 
und künftigen Therapien eine zentrale Rolle spielen? 

11) Im Zusammenhang mit der Debatte um die Forschung an und mit embryonalen 
Stammzellen wird immer wieder ihre Bedeutung für die Therapie von Krankheiten wie 



zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, Diabetes oder Herzkrankheiten 
hervorgehoben. Welchen Stellenwert hat die embryonale Stammzellforschung im 
Vergleich zu anderen Forschungsansätzen, bei denen Therapien für die Behandlung 
dieser Krankheiten entwickelt werden? 

12) Bitte bewerten Sie die Entwicklungsperspektiven der embryonalen 
Stammzellforschung sowie der therapeutisch ausgerichteten Stammzellforschung 
insgesamt in Deutschland unter Bezugnahme auf die unterschiedlichen 
Regelungsvorschläge.  

13) Medienberichte schildern, dass in einigen Ländern wie USA, Korea, Großbritannien 
oder Spanien inzwischen Stammzellforscher möglichst frische Eizellen und 
Embryonen für ihre Forschungszwecke bevorzugen, was unter anderem dazu geführt 
hat, dass Frauen zum Teil finanzielle Anreize erhalten, damit diese ihre Eizellen für 
die Stammzellforschung zur Verfügung stellen. Wie bewerten Sie diese geschilderten 
Entwicklungen aus ethischer Sicht und welchen Einfluss könnte eine Änderung der 
Stichtagsregelung im Stammzellgesetz darauf haben?  

14) Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen 
europäischen Ländern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich die 
deutsche aktuelle Regelung? 

 


